
 
Steuernummer: 338/5859/0115 
 
 
 
Steuernummer: 338/5859/0115 
 

 
 
 
 

Öffnungszeiten 
Mo. – Mi. 
Donnerstag 
Freitag 
 
Telefon 
Telefax 

 
8.00 – 16.00 Uhr 
8.00 – 17.30 Uhr 
8.00 – 12.30 Uhr 
 
02723 / 608 – 0 
02723 / 608 – 119 

Öffnungszeiten Bürgerbüro Bankverbindungen:  
Sparkasse ALK 
 
Volksbank Sauerland 
 
 
 

 
IBAN: DE29 4625 1630 0020 0013 84, 
BIC: WELADED1ALK 
IBAN: DE52 4606 2817 0060 6002 00, 
BIC: GENODEM1SMA 
 

Mo. – Mi. 
Donnerstag 
Freitag 

7.30 – 16.30 Uhr 
7.30 – 17.30 Uhr 
7.30 – 16.30 Uhr 

e-Mail    rathaus@lennestadt.de 
internet  www.lennestadt.de 

     

 
 
 
 

Nutzungsbedingungen für das Ausleihen eines Standrohrzählers 
 

 Die Aus- und Rückgabe des Standrohrzählers erfolgt beim Bau- und Betriebshof der Stadt Lennestadt in 
Theten (Dorfstraße 3; 57368 Lennestadt) 
 Bauhof:   02723/608-673  Fr Hömberg 
 Wassermeister:  02723/608-677  Hr. Manke. 

 Vor Verleih ist eine Pfandgebühr (Kaution) in Höhe von 500,00 € an die Stadtkasse Lennestadt zu über-
weisen oder dort bar einzuzahlen. Bei Vorlage des Einzahlungsbeleges wird das Standrohr am Bauhof 
ausgehändigt. 

 Pro angefangenem Monat wird eine Grundgebühr in Höhe von 13,50 € (netto) berechnet. 
 Nach Rückgabe des Standrohres wird die eingezahlte Kaution mit den angefallenen Gebühren (Ver-

brauchsgebühr + Grundgebühr zzgl. MwSt.) verrechnet. Bei Beschädigung des Standrohres ist Kosten-
ersatz für die Neubeschaffung zu leisten. 

 Nach Rückgabe erstellen die Stadtwerke eine Rechnung, bei der der Differenzbetrag angefordert oder 
erstattet wird. 

 Das Standrohr ist spätestens zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres zur Registrierung, Überprüfung 
und Abrechnung am Bau- und Betriebshof der Stadt Lennestadt in Lennestadt-Theten abzugeben. Bei 
Nichtvorlage des Standrohres wird der Verbrauch geschätzt. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um eine 
Ordnungswidrigkeit im Sinne der Wasserversorgungssatzung der Stadt Lennestadt, welche mit einer 
Geldbuße geahndet wird. 

 Auf die Regelung der Wasserversorgungssatzung der Stadt Lennestadt, insbesondere im Hinblick auf 
den sorgsamen und korrekten Umgang mit den Einrichtungen der öffentlichen Trinkwasseranlage wird 
ausdrücklich hingewiesen. Für fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Schäden und deren Fol-
gewirkungen ist Schadensersatz gegenüber den Stadtwerken Lennestadt zu leisten.  

 Ein weiterer Verleih des Standrohrzählers an Dritte ist nicht gestattet 
 
Mit o. g. Nutzungsbedingungen erkläre ich mich einverstanden: 
 

Firma/Verein o.ä. 
 

Ansprechpartner: 
 

Straße & Haus-Nr: 
 

PLZ / Ort:  

IBAN:  

Verwendungszweck: 
 

 
Wird Wasser in den öffentl. Kanal eingeleitet?  □ ja   □ nein 

Standrohr-Nr:  

Datum der Ausleihe und Zählerstand: 
 

Datum der Rückgabe und Zählerstand: 
 

Unterschrift Kunde: 
 

ausgegeben von: 

 
  

 

    

     

Thomas-Morus-Platz 1 

57368 Lennestadt-Altenhundem 

Stadtwerke Lennestadt 
Bereich Wasserversorgung


